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damals selbständige Gerichtsgemeinden, so Schleuis und Laax
mit Seewis.

Die Gerichte Jlanz-Grub, Schleuis und Tenna bildeten miteinander
ein Hochgericht des Grauen Bundes, worin der Grub "/^z, Schleuis
2/iz und Tenna ^/,g Portionen zustanden. D. h. die genannten
Gerichtsgemeinden erhielten nach diesem Portionenverhältnis Anteile an den

Pensionen des Auslandes ausbezahlt, besetzten nach diesem Verhältnis
die Aemter im Veltlin zc. und leisteten nach demselben ihre Beiträge
zur Tilgung der aufgelaufenen Landesschulden, stellten auch nach

demselben Truppen zur Landesverteidigung.
Laax und Seewis gehörten mit Waltensburg und Obersaxen zum

Hochgericht Waltensburg.
Die politischen Wahlen der Gerichtsgemeinde (eummiu) Grub

fanden jährlich (in der Regel am St. Michaelstag alten Stils) zu Jlanz
auf dem Platze vor dem Rathause (vor dem grauen Hause, oass. ssrisà,
da, wo jetzt das neue reform. Schulhaus steht, statt. Alle drei Jahre
wurden nach der Rod der Ammann zc. in das Gericht neu gewählt
und die zwei folgenden meist nur bestätigt (darin zeigen sich Spuren
einer dreijährigen Amtsperiode). (Schluß folgt.)

Die ersten Zigeuner in Rhätien.
Noch deß Jahrs (1418) hat man das erste mahl die Nubianer

in Rhetien vnnd anderen nächst herumb gelegnen Landen gesehen, andere

heißendts Egypter oder Zigeiner, als ob sie auß ^suAitunu oder

Atrien selbst bärtig wären / sie sprachen sie wären auß dem kleineren

Egypten, das nirgend ist, ist ein schwartz, häßlich, zerlumpet Volck

gewesen / ob wol es Silber vnd Edelgestein bey sich hat. Dise als die

Zeit jhres Elends, welches jhren Alt-Vorderen wegen Verläugnung
Christlichen Glaubens für eine Büß auferlegt war, als sie fürgaben,
fürüber geweßt, seynd, widerumb heimb zogen, an jhr Statt vnd vnder

jhren Namen zeucht diser Zeiten herumben ein Schelmen-Fasel, von

Dieben, Zaubereren, Mördereu vnnd Straßrauberen, die überall,
wo sie hinkommen, das arme, wundrige Landvolck in vil weg bescheitzen

vnd betriegen. (Aus Fort. Sprecher's Rhetischer Chronica.)
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